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12. Tiroler Digitalisierungsgesetz 2023 – 

Änderungen des Baurechts im Hinblick auf „digitale 

Bauverfahren“ 
 
Am 14. Dezember 2023 wurde im LGBl. Nr. 85/2023 das „Tiroler Digitalisierungsgesetz 2023“ 
kundgemacht. Dieses Sammelgesetz umfasst Änderungen in insgesamt 67 Landesgesetzen, wobei ein 
Großteil der entsprechenden Bestimmungen bereits mit 01. Jänner 2024 in Kraft getreten ist. Im 
Hinblick auf das Bau- und Raumordnungsrecht bringt das Tiroler Digitalisierungsgesetz 2023 
Änderungen der Tiroler Bauordnung 2022 – TBO 2022 (Artikel 52), des Tiroler 
Raumordnungsgesetzes 2022 – TROG 2022 (Artikel 53), des Tiroler Gas-, Heizungs- und 
Klimaanlagengesetzes 2013 – TGHKG 2013 (Artikel 54) sowie des Tiroler Stadt- und 
Ortsbildschutzgesetzes 2021 – SOG 2021 (Artikel 55) mit sich. Die Änderungen der TBO 2022 und des 
SOG 2021 hinsichtlich der Einführung digitaler Bauverfahren treten dabei (erst) mit 01. Juli 2024 in 
Kraft. 
Im Folgenden sollen Informationen bzw. ein baurechtlicher Überblick in Bezug auf diese – das digitale 
Bauverfahren betreffenden – Änderungen bereitgestellt werden: 
 
A) Allgemeines 
1.) Schriftliche Anbringen 
Allgemein können laut § 13 Abs. 2 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 – AVG schriftliche 
Anbringen der Behörde „in jeder technisch möglichen Form“ übermittelt werden. Schriftliche 
Anbringen umfassen nach der Rechtsprechung des VwGH auch elektronische Anbringen (VwGH 
28.06.2018, Ra 2018/02/0185), die somit etwa per E-Mail oder über ein Online-Formular an die 
Behörde übermittelt werden können. 
Es wird daran erinnert, dass seit BGBl. Nr. 357/1990 für Anbringen nach dem AVG eine Unterschrift 
oder elektronische Signatur nicht zwingend erforderlich ist. Vereinzelt kann jedoch 
materiengesetzlich das Erfordernis einer Unterschrift – etwa auf einer Planunterlage – vorgesehen 
sein. Als solche materiengesetzliche Regelung bestimmt § 31 Abs. 5 TBO 2022 ab 01. Juli 2024, dass 
die Bauunterlagen (von einer dazu befugten Person oder Stelle verfasst sein müssen und) von ihrem 
Verfasser zu unterfertigen sind – eine Unterfertigung durch den Bauwerber ist künftig nicht mehr 



erforderlich. Für den Fall elektronischer Anbringen ist hierbei zu beachten, dass eine elektronische 
Signatur auch nur in der elektronischen Form gültig ist; wird z.B. ein Ausdruck einer Unterlage mit 
elektronischer Signatur eingereicht, so gilt dies nicht als unterschrieben. Ein von Hand 
unterschriebenes Papierdokument kann wie bisher verarbeitet werden. Bei Zweifeln an der der 
Identität des Einschreiters bzw. an der Echtheit des Anbringens gilt § 13 Abs. 4 AVG. 
 
2.) Technische Voraussetzungen / organisatorische Beschränkungen des elektronischen Verkehrs 
Nach § 13 Abs. 2 AVG sind etwaige technische Voraussetzungen oder organisatorische 
Beschränkungen des elektronischen Verkehrs zwischen der Behörde und den Beteiligten im Internet 
bekanntzumachen. Im Hinblick auf elektronische Anbringen wird in der Anlage das Muster einer 
solchen Bekanntmachung betreffend rechtswirksames Einbringen im elektronischen Verkehr 
übermittelt. Darin werden neben den zulässigen elektronischen Einbringungsmöglichkeiten (z.B. E-
Mail, Online-Formulare, Elektronische Zustelldienste) auch die technisch möglichen Dateiformate für 
Anlagen eines E-Mails oder bei Verwendung eines elektronischen Zustelldienstes angeführt. Diese 
Vorlage ist – bei Verwendung – auf die Vorgaben der jeweiligen politischen Gemeinde anzupassen. 
Organisatorische Beschränkungen des elektronischen Verkehrs spielen auch in zeitlicher Hinsicht und 
bei der Entgegennahme von Anbringen eine wesentliche Rolle – so gilt etwa ein bei einer anderen als 
der bekanntgemachten E-Mail-Adresse der Behörde eingelangtes Anbringen erst dann als 
eingebracht, wenn es an die bekanntgegebene Adresse der Behörde weitergeleitet und dort 
eingelangt ist; die Weiterleitung erfolgt in diesem Fall sohin auf Gefahr des Einschreiters (VwGH 
9.5.2023, Ra 2020/04/0012). 
Seitens der Abteilung Bau- und Raumordnungsrecht wird den Gemeinden dringend empfohlen, von 
der Möglichkeit der Bekanntmachung technischer Voraussetzungen bzw. organisatorischer 
Beschränkungen des elektronischen Verkehrs zwischen der Behörde und den Beteiligten im Internet 
Gebrauch zu machen. Sofern eine solche Bekanntmachung nicht existiert, gelten z.B. E-Mails mit 
Anhängen sämtlicher Dateiformate und -größen als eingebracht und werden dadurch etwa allfällige 
Fristen ausgelöst – vgl. hierzu oben den ersten Absatz unter „1.) Schriftliche Anbringen“. 
 
3.) Verbesserung von Anbringen 
Hinsichtlich der Verbesserung von Anbringen können mangels gesetzlicher Einschränkung diese 
unabhängig von der ursprünglich gewählten Einbringungsform auf elektronischem Weg erfolgen – so 
kann etwa ein physisch eingebrachtes Anbringen durch eine qualifiziert elektronisch signierte 
Bestätigung authentifiziert werden; umgekehrt besteht auch die Möglichkeit, ein elektronisches 
Anbringen in physischer Form zu verbessern (Steiner/Sturm-Aichhorn, Digitalisierung der 
Verwaltung, in: Leitl-Staudinger/Pabel/Steiner [Hg.], Österreichische Verwaltungslehre, 4.A. [2023] 
243 [Rz 7/57]). 
 
4.) Ausfertigung / elektronische Zustellung 
Die Genehmigung einer elektronischen Erledigung kann durch ein Verfahren zum Nachweis der 
Identität (§ 2 Z. 1 E-GovG) des Genehmigenden und der Authentizität (§ 2 Z. 5 E-GovG) der Erledigung 
erfolgen. Elektronische Ausfertigungen müssen immer mit einer Amtssignatur versehen sein. 
Ist materiengesetzlich ein Genehmigungsvermerk auf Projektunterlagen vorgesehen (siehe zu § 34 
Abs. 9 TBO 2022 die unter „B.) 2.)“ angeführten Ausführungen), so wird auch dieser im Fall der 
elektronischen Ausfertigung auf elektronischem Weg erzeugt. 
Unmittelbar vor der geplanten elektronischen Zustellung einer elektronischen Erledigung hat eine 
Abfrage des Teilnehmerverzeichnisses durch die zustellende Behörde zu erfolgen. 
Für den Fall, dass dem Empfänger auf Grund von Abwesenheit oder Abmeldung nicht elektronisch 
zugestellt werden kann, sehen die nunmehrigen Bestimmungen zur elektronischen Einbringung vor, 
dass – sofern notwendig – die Vorlage physischer Ausfertigungen von Antragsunterlagen, auf die sich 
die Erledigung bezieht, für Zwecke der Zustellung binnen angemessener Frist verlangt werden kann. 
 
5.) Anbringen in physischer Form / Aktenverwaltung 



Es wird darauf hingewiesen, dass sich durch das Tiroler Digitalisierungsgesetz 2023 an den 
Bestimmungen betreffend die Einbringung sowie die Ausfertigung bzw. Zustellung von Erledigungen 
in Papierform im Wesentlichen nichts ändert und diese in der bekannten Form bestehen bleiben. 
Grundsätzlich wird ab 01. Juli 2024 die Verpflichtung zur Einbringung in mehrfacher Ausfertigung – 
bei physischer Einbringung – auf zwei (anstatt drei) Ausfertigungen reduziert. Letzten Endes besteht 
eine Wahlmöglichkeit des Antragstellers, für welche Art der Einbringung (elektronisch oder physisch) 
er sich entscheidet. Der Behörde stehen ausreichende Instrumente für allenfalls erforderliche 
Nachreichungen in physischer Form und damit für einen allfälligen Wechsel von der elektronischen 
zur „physischen“ Verfahrensführung zur Verfügung (siehe dazu unten). 
Das bei einer Organisationseinheit bestehende System der Aktenverwaltung wird durch das Tiroler 
Digitalisierungsgesetz 2023 nicht tangiert und obliegt dieses jeweils der Organisationsautonomie des 
Rechtsträgers, im Fall der Gemeinden im eigenen Wirkungsbereich. Unter Berücksichtigung des § 13 
Abs. 2 AVG gilt dies auch für etwaige Formular-Anwendungen, die nicht verpflichtend vorzusehen 
sind, jedoch nach Maßgabe der Bekanntmachung nach § 13 Abs. 2 AVG wie bisher zur Verfügung 
gestellt werden können. Hinsichtlich einer allfälligen Installierung solcher Formular-Anwendungen 
werden die Baubehörden in gegenständlichem Zusammenhang ersucht, gegebenenfalls mit dem 
entsprechenden Software-Anbieter in Verbindung zu treten. 
 
B) Änderung der Tiroler Bauordnung 2022 
(Artikel 52 Tiroler Digitalisierungsgesetz 2023) 
 
1.) Elektronische Einbringung 
Durch das Tiroler Digitalisierungsgesetz 2023 wird § 29a TBO 2022 neu eingefügt und somit ab 01. 
Juli 2024 ausdrücklich die Möglichkeit der elektronischen Einbringung von z.B. Bauansuchen 
geschaffen. 
Wird ein solches Ansuchen elektronisch eingebracht, so ist laut § 29a Abs. 1 TBO 2022 der Behörde 
mitzuteilen, ob der Bauwerber oder sein bevollmächtigter Vertreter im Teilnehmerverzeichnis nach § 
28a des Zustellgesetzes registriert ist und an der elektronischen Zustellung mit Zustellnachweis 
teilnimmt. Unterbleibt eine solche Mitteilung oder ergibt sich während des Verfahrens trotz 
ursprünglich gegenteiliger Mitteilung, dass der Bauwerber oder sein bevollmächtigter Vertreter an 
der elektronischen Zustellung mit Zustellnachweis nicht teilnimmt, so kann die Behörde 
erforderlichenfalls die Vorlage physischer Ausfertigungen von Antragsunterlagen, auf die sich die 
Erledigung bezieht, für Zwecke der Zustellung binnen angemessener Frist verlangen. Dasselbe gilt, 
wenn die Vorlage physischer Ausfertigungen einzelner Beilagen zur Durchführung des Verfahrens aus 
technischen oder organisatorischen Gründen erforderlich ist. 
Letzteres betrifft insbesondere Planunterlagen – ein diesbezügliches Verfahren kommt etwa in Frage, 
wenn diese zur Durchführung einer mündlichen Verhandlung bzw. eines Lokalaugenscheins 
notwendig sind oder die Darstellung eines Projekts in seiner Gesamtheit unter Berücksichtigung der 
Maßstabsverhältnisse nach den jeweiligen technischen Gegebenheiten elektronisch nicht möglich ist. 
Ob diese Voraussetzungen vorliegen, ist im Einzelfall zu beurteilen und insbesondere abhängig von 
der technischen Ausstattung sowohl der Behörde als auch allenfalls einzubeziehender Beteiligter 
eines Verfahrens zu begründen. Die Vorlage physischer Unterlagen kann auch wegen Durchführung 
eines Verfahrens zur Auflage von Planunterlagen zur öffentlichen Einsicht notwendig sein, da diese 
wie bisher durchzuführen sind (die landesgesetzlichen Regelungen betreffend Auflageverfahren 
wurden durch das Tiroler Digitalisierungsgesetz 2023 nicht geändert). 
Laut § 29a Abs. 2 TBO 2022 sind (ab 01. Juli 2024) mit einem elektronischen Ansuchen vorgelegte 
Beilagen, die keine inhaltliche Einheit bilden, als getrennte Anhänge zu übermitteln. Weiters sind 
Beilagen mit einer Bezeichnung zu versehen, die ihren Inhalt zum Ausdruck bringt. Um 
Medienbrüche zu vermeiden, dürfen – im Fall elektronischer Anbringen – Ansuchen und Beilagen nur 
dann in gescannter Form eingebracht werden, wenn diese nicht in originärer Form zur Verfügung 
stehen. Damit soll insbesondere vermieden werden, dass elektronisch verfügbare Dokumente (z.B. 
PDF-Dateien) ausgedruckt und für ein elektronisches Anbringen wieder eingescannt werden. 



Werden allfällige von der Behörde nach § 29a Abs. 1 TBO 2022 verlangte physische Ausfertigungen 
nicht fristgerecht übermittelt und kann das Verfahrens aus diesem Grund nicht fortgesetzt oder 
beendet werden, so kann die Behörde laut Abs. 3 der zitierten Bestimmung das Ansuchen in jeder 
Lage des Verfahrens zurückweisen. 
 
Sinngemäße Geltung des § 29a TBO 2022 in weiteren baurechtlichen Verfahren 
Die Bestimmungen des § 29a TBO 2022 gelten – für die elektronische Einbringung – ab Inkrafttreten 
(sinngemäß) auch im Hinblick auf 

 das Verfahren zur Bewilligung der Änderung von Grundstücksgrenzen nach § 15 TBO 2022, 
 die Einbringung von Bauanzeigen nach § 30 TBO 2022, 
 Anträge auf Feststellung des Vorliegens der Baubewilligung nach § 36 TBO 2022, 
 Abbruchanzeigen nach § 50 TBO 2022, 
 das Verfahren zur Bewilligung baulicher Anlagen vorübergehenden Bestandes nach § 53 TBO 

2022, 
 die Einbringung von Bauanzeigen betreffend vorübergehende Betreuungseinrichtungen für 

Zwecke der Grundversorgung und der Unterbringung von Vertriebenen nach § 54 TBO 2022, 
 die Einbringung von Anzeigen zur Errichtung, Aufstellung und Änderung von freistehenden 

Werbeeinrichtungen innerhalb geschlossener Ortschaften nach § 56 TBO 2022, 
 die Einbringung von Anzeigen zur Durchführung von Aufschüttungen und Abgrabungen nach 

§ 58 TBO 2022 sowie 
 die Einbringung von Anzeigen zur Errichtung und wesentlichen Änderung von 

Antennentragmasten innerhalb geschlossener Ortschaften nach § 60 TBO 2022; 
 
Ungeachtet dessen steht es den Antragstellern (auch in Zukunft) jederzeit frei, ihr Anbringen 
physisch einzubringen, wobei auf die oben unter „A) Allgemeines“ angeführten Ausführungen zur 
elektronischen Signatur bzw. Unterschrift hingewiesen wird. Dies kann etwa im Fall des § 31 Abs. 5 
TBO 2022 (siehe ebenfalls oben unter „A) Allgemeines“) relevant sein. Eine Verpflichtung zur 
elektronischen Einbringung überhaupt ist damit nicht verbunden, es gelten die Bestimmungen des § 
13 Abs. 2 AVG. 
2.) Anzahl der Ausfertigungen bei physischer Einbringung 
Ab 01. Juli 2024 reicht – bei physischer Einbringung – im Hinblick auf die gemäß § 29 Abs. 2 TBO 2022 
dem Bauansuchen anzuschließenden Bauunterlagen sowie auf die laut § 36 Abs. 2 TBO 2022 dem 
Antrag auf Feststellung des Vorliegens der Baubewilligung anzuschließenden Unterlagen eine 
zweifache (anstatt der bisher dreifachen) Ausfertigung aus. Damit korrespondierend hat zum einen 
die Behörde ab 01. Juli 2024 nach § 34 Abs. 9 TBO 2022 „die Baubewilligung unter Anschluss der mit 
dem Genehmigungsvermerk versehenen Bauunterlagen zuzustellen“ (das Erfordernis der zweifachen 
Ausfertigung bei physischer Zustellung entfällt). Auch entfällt künftig die Verpflichtung zur Auflage 
einer Ausfertigung der Baubewilligung und der mit dem Genehmigungsvermerk versehenen 
Bauunterlagen auf der Baustelle (§ 41 Abs. 2 letzter Satz TBO 2022). Zum anderen ist ab 01. Juli 2024 
laut § 36 Abs. 3 TBO 2022 der Bescheid, wonach das Vorliegen der Baubewilligung zu vermuten ist, 
„dem Eigentümer der baulichen Anlage unter Anschluss der mit einem entsprechenden Vermerk 
versehenen Ausfertigung der Unterlagen nach Abs. 2 erster Satz zuzustellen“ (auch hier entfällt das 
Erfordernis der zweifachen Ausfertigung bei physischer Zustellung). 
 
3.) Behördenseitige Abfrage im Grundbuch 
Laut § 29 Abs. 2 lit. a und c TBO 2022 haben die dem Bauansuchen anzuschließenden Unterlagen 
(bereits bisher) jedenfalls zu enthalten: 

 bei Neu- und Zubauten den Nachweis des Eigentums oder des Baurechtes am Bauplatz oder, 
wenn der Bauwerber nicht Grundeigentümer oder Bauberechtigter ist, die Zustimmungserklärung 
des Grundeigentümers bzw. des Bauberechtigten; für Neu- und Zubauten an Liegenschaften, an 
denen Wohnungseigentum besteht, bedarf es des Nachweises des Miteigentums an der Liegenschaft 
bzw. der Zustimmungserklärung des betreffenden Miteigentümers, nicht jedoch des Nachweises der 
Zustimmung der übrigen Miteigentümer; 



 ein Verzeichnis der an den Bauplatz angrenzenden Grundstücke einschließlich der Namen 
und Adressen der Eigentümer und allfälliger Bauberechtigter; 
Ab 01. Juli 2024 ist zur Ermittlung oder Überprüfung dieser Angaben von der Behörde eine Abfrage 
im Grundbuch vorzunehmen. 
 
 C) Änderung des Tiroler Stadt- und Ortsbildschutzgesetzes 2021 
(Artikel 55 Tiroler Digitalisierungsgesetz 2023) 
 
1.) Elektronische Einbringung 
Mit den durch das Tiroler Digitalisierungsgesetz 2023 in § 22 SOG 2021 neu eingefügten Absätzen 3 
bis 5 wird – ab 01. Juli 2024 – (auch) in Bezug auf die Bewilligungsverfahren nach diesem Gesetz die 
ausdrückliche Möglichkeit der elektronischen Einbringung der entsprechenden Anträge geschaffen. 
Da die Bestimmungen in § 22 Abs. 3 bis 5 SOG 2021 weitestgehend (sinngemäß) jenen in § 29a TBO 
2022 entsprechen, darf an dieser Stelle auf die entsprechenden Ausführungen in „B.) 1.)“ verwiesen 
werden. 
 
2.) Anzahl der Ausfertigungen bei physischer Einbringung 
Laut § 22 Abs. 2 SOG 2021 sind im Antrag die Art, die Lage und der Umfang des Vorhabens 
anzugeben. Dem Antrag sind (ab 01. Juli 2024) weiters die zur Beurteilung der Zulässigkeit des 
Vorhabens nach diesem Gesetz erforderlichen Unterlagen, wie Pläne, Skizzen, und Beschreibungen 
„bei physischer Einbringung in zweifacher Ausfertigung“ (anstatt bisher „in dreifacher Ausfertigung“), 
sowie die Darstellung des Vorhabens, der umgebenden Gebäude und gegebenenfalls der 
umgebenden Kulturlandschaft anzuschließen.  
 
D) Ankündigung von Schulungen 
 
Es ist seitens der Abteilung Bau- und Raumordnungsrecht geplant, nach den Osterferien und 
jedenfalls vor dem 01. Juli 2024 (wieder) in allen Bezirken Tirols kostenlos und regional Schulungen 
durchzuführen, um allen am Vollzug bau- und raumordnungsrechtlicher Regelungen Beteiligten die 
Möglichkeit zu bieten, sich einen – über dieses Schreiben hinausgehenden – Überblick hinsichtlich 
der einschlägigen Bestimmungen des Tiroler Digitalisierungsgesetzes 2023 und deren Auswirkungen 
auf die gegenständlichen landesgesetzlichen Materien zu verschaffen. 
Die jeweiligen Schulungstermine und -orte werden zeitgerecht bekannt gegeben. 
 
Link Muster Bekanntmachung gemäß § 13 Abs. 2 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 – 
AVGund § 86b Bundesabgabenordnung – BAO 
 
Dr. Peter Hollmann 
Abteilung Bau- und Raumordnungsrecht 
 

13. Tiroler „Gemeinde-Aktionsplan-Behinderung“ – neuer 

Wegweiser zu mehr Barrierefreiheit für Gemeinden 
 

Das Land Tirol arbeitet gemeinsam mit dem Tiroler Monitoringausschuss und dem ÖZIV Tirol an 
der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention auf Gemeindeebene. Dazu wurden in einer 
eineinhalbjährigen Pilotphase Checklisten mit Pilotgemeinden erarbeitet.  
Kernstück des „Gemeinde-Aktionsplans-Behinderung“ sind Checklisten, aus denen ersichtlich wird, 
was im Hinblick auf die UN-Behindertenrechtskonvention innerhalb einer Gemeinde bereits 
umgesetzt wurde und welche Bereiche noch ausbaufähig sind. Aus diesem Überblick kann dann ein 
Stufenplan zur weiteren Umsetzung abgeleitet werden. Die Checklisten wurden gemeinsam mit 
Menschen mit Behinderungen, Personen aus der Politik, Interessierten und ExpertInnen 

https://sp.tirol.gv.at/tirol.gv.at/dvtwiki/display/GEM/Downloads+%7C+Formulare
https://sp.tirol.gv.at/tirol.gv.at/dvtwiki/display/GEM/Downloads+%7C+Formulare


verschiedener Bereiche (beispielsweise Feuerwehr, Schule und Kindergarten) erstellt, die sich in 
Elmen und Thaur zu Beteiligungsgruppen zusammengeschlossen hatten. So wurde für verschiedene 
Handlungsfelder – vom öffentlichen Raum über die politische Teilhabe bis hin zum Zivil- und 
Katastrophenschutz – jeweils eine Checkliste erarbeitet. Darüber hinaus wurde ein „Barriere-Check“ 
der baulichen Barrierefreiheit aller Gemeindegebäude durchgeführt. 
Veranstaltung am 20. Juni im Landhaus für alle Gemeinden 
Am 20. Juni 2024 (14 – 17 Uhr) wird der „Gemeinde-Aktionsplan-Behinderung“ im Rahmen einer 
Veranstaltung des Tiroler Monitoringausschusses allen Tiroler Gemeinden präsentiert. Anschließend 
soll er tirolweit ausgerollt werden.  
Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter 
https://www.tirol.gv.at/monitoringausschuss-aktuelles  
Anmeldungen erfolgen unter: servicestelle.gleichbehandlung@tirol.gv.at  
  

https://www.tirol.gv.at/monitoringausschuss-aktuelles
mailto:servicestelle.gleichbehandlung@tirol.gv.at


14. Abgabenertragsanteile der Gemeinden März 2024  
 
Die Tabelle gibt Auskunft über die den Tiroler Gemeinden zugewiesenen Abgabenertragsanteile, den 
Vergleich mit 2023 und die daraus resultierende Veränderung sowie die einzelnen Steuerarten. 
 

Ertragsanteile an 2023 2024 Veränderung Veränderung 

      in Euro in  % 
Einkommen- und 
Vermögensteuern 

    

Veranlagter Einkommensteuer 720.668  239.335  -481.334  -66,79  

Lohnsteuer 27.752.423  55.747.138  27.994.714  100,87  

Kapitalertragsteuer 1.847.932  1.182.908  -665.023  -35,99  

Kapitalertragsteuer auf sonstige 
Erträge 

491.511  341.510  -150.001  -30,52  

Körperschaftsteuer 317.148  65.361  -251.787  -79,39  

Abgeltungssteuern Schweiz 0  0  0  0,00  

Abgeltungssteuern Liechtenstein 0  0  0  0,00  

Erbschafts- und Schenkungssteuer -510  136  646  126,76  

Stiftungseingangssteuer 5.517  14.838  9.321  168,96  

Bodenwertabgabe 26.632  -18.686  -45.318  -170,16  

Stabilitätsabgabe 188.068  109.518  -78.550  -41,77  

Summe Einkommen- und 
Vermögensteuern 

31.349.389  57.682.057  26.332.669  84,00  

Sonstige Steuern       

Umsatzsteuer 26.182.855  24.742.540  -1.440.315  -5,50  

Tabaksteuer 1.682.559  1.672.955  -9.604  -0,57  

Biersteuer 160.558  166.988  6.430  4,00  

Mineralölsteuer 3.360.407  3.138.225  -222.182  -6,61  

Alkoholsteuer 161.000  166.863  5.863  3,64  

Schaumweinsteuer 1.779  2.385  606  34,09  

Kapitalverkehrsteuern 0  0  0  0,00  

Werbeabgabe 105.966  112.418  6.452  6,09  

Energieabgabe -6.632  -4.423  2.209  33,31  

Normverbrauchsabgabe 353.287  395.810  42.523  12,04  

Flugabgabe 79.880  101.685  21.804  27,30  

Grunderwerbsteuer 12.878.688  8.413.605  -4.465.082  -34,67  

Versicherungssteuer 80.771  80.743  -28  -0,03  

Motorbezogene 
Versicherungssteuer 

64.231  62.701  -1.530  -2,38  

KFZ-Steuer 10.483  10.121  -362  -3,45  

Konzessionsabgabe 368.573  348.366  -20.207  -5,48  

Summe sonstige Steuern 45.484.403  39.410.982  -6.073.421  -13,35  

Kunstförderungsbeitrag 44.030  33.405  -10.626  -24,13  

Gesamtsumme 76.877.822  97.126.444  20.248.622  26,34  

Zwischenabrechnung -4.592.364  -2.783.345  1.809.019  39,39  

Gesamtsumme inkl. 
Zwischenabrechnung 

72.285.458  94.343.099  22.057.641  30,51  

 



15. Abgabenertragsanteile der Gemeinden Jänner bis 

März 2024  
 
Die Tabelle gibt Auskunft über die den Tiroler Gemeinden zugewiesenen Abgabenertragsanteile, den 
Vergleich mit 2023 und die daraus resultierende Veränderung sowie die einzelnen Steuerarten. 
 

Ertragsanteile an 2023 2024 Veränderung Veränderung 

      in Euro in  % 
Einkommen- und 
Vermögensteuern 

    

Veranlagter Einkommensteuer 21.641.479  19.270.106  -2.371.373  -10,96  

Lohnsteuer 90.406.254  121.540.711  31.134.457  34,44  

Kapitalertragsteuer 7.638.068  7.395.446  -242.622  -3,18  

Kapitalertragsteuer auf sonstige 
Erträge 

1.111.089  1.105.389  -5.700  -0,51  

Körperschaftsteuer 32.976.407  27.818.272  -5.158.135  -15,64  

Abgeltungssteuern Schweiz 0  0  0  0,00  

Abgeltungssteuern Liechtenstein 0  0  0  0,00  

Erbschafts- und Schenkungssteuer 636  318  -318  -50,04  

Stiftungseingangssteuer 17.169  472.390  455.221  2651,37  

Bodenwertabgabe 134.010  103.712  -30.298  -22,61  

Stabilitätsabgabe 241.867  320.803  78.935  32,64  

Summe Einkommen- und 
Vermögensteuern 

154.166.980  178.027.147  23.860.167  15,48  

Sonstige Steuern       

Umsatzsteuer 78.820.323  80.793.410  1.973.087  2,50  

Tabaksteuer 5.037.523  5.169.944  132.422  2,63  

Biersteuer 481.274  496.929  15.655  3,25  

Mineralölsteuer 11.253.333  11.442.225  188.892  1,68  

Alkoholsteuer 490.903  431.639  -59.264  -12,07  

Schaumweinsteuer 4.262  4.988  726  17,04  

Kapitalverkehrsteuern 37  0  -37  -100,00  

Werbeabgabe 303.503  315.409  11.906  3,92  

Energieabgabe -554.996  -60.438  494.558  89,11  

Normverbrauchsabgabe 1.035.423  1.223.190  187.767  18,13  

Flugabgabe 343.354  391.508  48.154  14,02  

Grunderwerbsteuer 34.672.324  29.621.240  -5.051.084  -14,57  

Versicherungssteuer 3.063.527  3.278.510  214.984  7,02  

Motorbezogene 
Versicherungssteuer 

4.354.643  4.205.760  -148.884  -3,42  

KFZ-Steuer 148.610  148.559  -51  -0,03  

Konzessionsabgabe 943.831  920.217  -23.613  -2,50  

Summe sonstige Steuern 140.397.874  138.383.092  -2.014.782  -1,44  

Kunstförderungsbeitrag 44.030  33.405  -10.626  -24,13  

Gesamtsumme   294.608.884  316.443.643  21.834.760  7,41  

Zwischenabrechnung -4.592.364  -2.783.345  1.809.019  39,39  

Gesamtsumme inkl. 
Zwischenabrechnung 

290.016.520  313.660.298  23.643.779  8,15  

 
 



Verbraucherpreisindex für Januar 2024 (endgültiges 

Ergebnis) 
 

VERBRAUCHERPREISINDEX für  Dezember 2023 
endgültig 

Januar 2024 
endgültig 

      

Einkommen- und Vermögensteuern   

Index der Verbraucherpreise 2020 
Basis: Durchschnitt 2020 = 100 

122,6 122,5 

Index der Verbraucherpreise 2015 
Basis: Durchschnitt 2015 = 100 

132,7 132,5 

Index der Verbraucherpreise 2010 
Basis: Durchschnitt 2010 = 100 

146,9 146,8 

Index der Verbraucherpreise 2005 
Basis: Durchschnitt 2005 = 100 

160,9 160,7 

Index der Verbraucherpreise 2000 
Basis: Durchschnitt 2000 = 100 

177,8 177,6 

Index der Verbraucherpreise 1996 
Basis: Durchschnitt 1996 = 100 

187,1 186,9 

Index der Verbraucherpreise 1986 
Basis: Durchschnitt 1986 = 100 

244,6 244,4 

Index der Verbraucherpreise 1976 
Basis: Durchschnitt 1976 = 100 

380,2 379,9 

Index der Verbraucherpreise 1966 
Basis: Durchschnitt 1966 = 100 

667,3 666,8 

Index der Verbraucherpreise I 
Basis: Durchschnitt 1958 = 100 

850,2 849,5 

Index der Verbraucherpreise II 
Basis: Durchschnitt 1958 = 100 

853,1 852,4 

 
Der Index der Verbraucherpreise 2020 (Basis: Jahresdurchschnitt 2020 = 100) für den Kalendermonat 
Januar 2024 beträgt 122,5 (vorläufige Zahl) und ist gegenüber dem Vormonat um 0,1 Punkte  
(+ 4,3 % gegenüber dem Vorjahr) gesunken. 
 
Die Veränderungen im VPI sind auch auf der Homepage der Statistik Austria ersichtlich: 
https://www.statistik.at/fileadmin/pages/214/2_Verbraucherpreisindizes_ab_1990.ods   
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Für den Inhalt verantwortlich: Mag. Christine Salcher 
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